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Bundesgesetz, mit dem das Suchtmittelgesetz geändert wird 
 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 
 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
Vorhabensart: Bundesgesetz 

Laufendes Finanzjahr: 2020 
Inkrafttreten/ 

Wirksamwerden: 
2021 

Vorblatt 
 

Problemanalyse 
1. Die Erzeugung, Verarbeitung, Umwandlung, der Erwerb und Besitz von Suchtmitteln ist durch das 
Suchtmittelgesetz (SMG) auf einen bestimmten Kreis von Berechtigten beschränkt. 
 
Die geltende Rechtslage sieht für den Erwerb, die Verarbeitung und den Besitz von Suchtmitteln durch 
das Bundesministerium für Inneres und den ihm nachgeordneten Landespolizeidirektionen für die 
gesetzlich vorgesehene ärztliche Betreuung von in polizeilichen Anhaltezentren angehaltenen Personen 
keine den Behörden des Strafvollzugs vergleichbare Ausnahmebestimmung vor. 
 
Gebietskörperschaften ist derzeit der Erwerb, die Verarbeitung und der Besitz von Suchtmitteln für die 
Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Aufgaben der Tierseuchenbekämpfung ohne entsprechende 
Bewilligung nicht möglich. 
 
2. Der im Rahmen des 2. COVID-19-Gesetzes geschaffene § 8a Abs. 1c eröffnet der substituierenden 
Ärztin / dem substituierenden Arzt unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, eine 
Substitutions-Dauerverschreibung mit dem Vermerk „Vidierung nicht erforderlich“ auszustellen. Dieser 
Vermerk ersetzt die Vidierung durch die Amtsärztin / den Amtsarzt. Diese Bestimmung würde mit 
31.12.2020 außer Kraft treten. 
 

Ziel(e) 
1. Durch diese Novelle soll für Polizeianhaltezentren eine analoge Regelung, wie sie seit Jahren für den 
Strafvollzug besteht, geschaffen werden. 
 
Weiters soll auch Gebietskörperschaften der Erwerb, die Verarbeitung und der Besitz von Suchtmitteln 
ohne entsprechende Bewilligung ermöglicht werden, wenn sie diese für die Erfüllung der gesetzlich 
vorgesehenen Aufgaben der Tierseuchenbekämpfung benötigen. 
 
2. Ziel des § 8a Abs. 1c SMG ist zum einen der Schutz der Amtsärztinnen / Amtsärzte sowie der vielfach 
besonders vulnerablen Patientinnen / Patienten durch Reduktion der unmittelbaren physischen Kontakte 
(„physical distancing“), zum anderen eine Entlastung der Amtsärztinnen / Amtsärzte, welche im Rahmen 

der Eindämmung von COVID-19 und den damit einhergehenden Aufgabenstellungen besonders gefordert 
und teils erheblichen Mehrbelastungen ausgesetzt sind. Durch diese Novelle soll das 
Außerkrafttretensdatum von 31.12.2020 auf 30. Juni 2021 verschoben werden. 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme(n): 
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1. Erweiterung des Kreises von zum Erwerb, zur Verarbeitung und zum Besitz von Suchtmitteln 
Berechtigten durch Adaptierung des § 6 SMG. 
 
2. Verschiebung des Außerkrafttretensdatums des § 8a Abs. 1c SMG von 31.12.2020 auf 30. Juni 2021. 
 
Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
 
Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Sicherstellung der Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung 
der Gesundheit der gesamten Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung von Infektionskrankheiten, 
chronischen und psychischen Erkrankungen sowie unter Bedachtnahme spezieller Zielgruppen (z. B. 
Kinder)." der Untergliederung 24 Gesundheit im Bundesvoranschlag des Jahres 2020 bei. 
Das Vorhaben trägt dem Wirkungsziel "Vorsorgender Schutz der Verbraucher/innengesundheit 
insbesondere durch sichere Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel sowie durch 
ausreichende klare Informationen zur Lebensmittelqualität und Ernährung. Sicherstellung der 
Tiergesundheit und des Tierschutzes, um den Verbraucher/innenerwartungen gerecht zu werden und den 
Tier- und Warenverkehr zu gewährleisten." der Untergliederung 24 Gesundheit im Bundesvoranschlag 
des Jahres 2020 bei. 
 
Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte: 
 
1. Durch die Ergänzung des § 6 Abs. 6 SMG um den neu geschaffenen Abs. 4c wird dem BMI und den 
dem BMI nachgeordneten Landespolizeidirektionen die Möglichkeit eröffnet, analog zu den 
Einrichtungen und Behörden des Strafvollzugs sowie den Sanitätseinrichtungen des Bundesheeres, 
suchtmittelhaltige Arzneimittel für die gesetzlich vorgesehene ärztliche Betreuung von in polizeilichen 
Anhaltezentren angehaltenen Personen vom Großhandel zu beziehen. Durch den neu geschaffenen Abs. 
4d und der damit einhergehenden Anpassung des Abs. 6 steht auch den Gebietskörperschaften, die 
suchtmittelhaltige Arzneimittel zur Tierseuchenbekämpfung benötigen, diese Möglichkeit offen. Durch 
die Option des Bezugs der suchtmittelhaltigen Arzneimittel vom Großhandel ist jedenfalls nicht mit 
negativen finanziellen Auswirkungen für das BMI und den dem BMI nachgeordneten 
Landespolizeidirektionen bzw. den Gebietskörperschaften zu rechnen. 
 
2. Der im Rahmen des 2. COVID-19-Gesetzes geschaffene § 8a Abs. 1c eröffnet der substituierenden 
Ärztin / dem substituierenden Arzt unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, eine 
Substitutions-Dauerverschreibung mit dem Vermerk „Vidierung nicht erforderlich“ auszustellen. Dieser 

Vermerk ersetzt die Vidierung durch die Amtsärztin / den Amtsarzt. Durch diese Novelle soll das 
Außerkrafttretensdatum von 31.12.2020 auf 30. Juni 2021 verschoben werden. Finanzielle Auswirkungen 
gehen damit nicht einher. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 
Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen 
Union. 
 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 
Keine. 
 

Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art 35 EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Keine. 
 
Diese Folgenabschätzung wurde mit der Version 5.8 des WFA – Tools erstellt (Hash-ID: 477916045). 
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